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Wien. Die Sicherstellung von Mobil-
telefonen und die Auswertung der
darin enthaltenen Chat-Nachrichten
durch die Ermittlungsbehörden
haben in den vergangenen Jahren so-
wohl die Justiz als auch die Politik me-
dienwirksam beschäftigt. Zahlreiche
Beispiele haben in den vergangenen
Jahren auch ihren Weg in die Medien
gefunden und der Öffentlichkeit ge-
zeigt, wie als privat oder als vertrau-
lich empfundene Nachrichten nach
einer Sicherstellung mitsamt Aus-
wertung nicht mehr geheim sein
können. 

Die derzeit geltenden gesetzli-
chen Regelungen über die Sicherstel-
lung und Auswertung von Datenträ-
gern sind allerdings verfassungs-
widrig, wie der Verfassungsge-
richtshof (VfGH) im Dezember 2023
festgestellt hat. Er hat eine Repara-
turfrist bis Ende 2024 gesetzt. Die Ko-
alition ist bemüht, noch vor Ende der
Legislaturperiode eine neue gesetz-
liche Regelung zu erlassen, die dem
vom Verfassungsgerichtshof ge-
setzten Rahmen entspricht. Daher
haben Nationalratsabgeordnete der
Koalitionsparteien kürzlich einen Ini-
tiativantrag mit einem neuen Rege-
lungsvorschlag eingebracht.

Eingriff ins Privatleben

Der VfGH hat kurz zusammengefasst
ausgesprochen, dass die geltende Re-
gelung nicht ausreichend die Folgen
der Sicherstellung und Auswertung
von Datenträgern, wie zum Beispiel
eines Mobiltelefons, berücksichtigt.
Strafverfolgungsbehörden erlangen
nämlich einen Einblick in wesent-
liche Teile des bisherigen und aktu-
ellen Lebens, also gerade nicht bloß
auf den Zeitpunkt der Sicherstellung
beschränkte Informationen. Die
Grundrechte auf Datenschutz und
auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens werden nach zutreffender An-
sicht des VfGH intensiv beeinträch-
tigt, sodass eine Neuregelung not-
wendig ist. 

Der Verfassungsgerichtshof hat
in seinem Erkenntnis bereits festge-
halten, dass Handysicherstellungen
künftig nur mit einer richterlichen
Genehmigung zulässig sein dürfen.
Das Gericht hat im Fall der Bewilli-
gung der Beschlagnahme auch fest-
zulegen, welche Datenkategorien
und Dateninhalte aus welchem Zeit-
raum zu welchen Ermittlungszwe-
cken ausgewertet werden dürfen. Die
neue gesetzgeberische Lösung muss,
um den Vorgaben des VfGH zu ent-
sprechen, künftig das öffentliche In-

teresse an der Strafverfolgung und
die Grundrechte der Betroffenen ge-
geneinander abwägen und in Aus-
gleich bringen.

Der Entwurf soll die Vorgaben
der Verfassungsrichter umsetzen.
Grundlegende strukturelle Probleme
des gesamten Rechtsschutzsystems
im strafrechtlichen Ermittlungsver-
fahren bleiben damit aber weiterhin
ungelöst.

Zunächst sieht die Strafprozess-
ordnung vor, dass richterliche Be-
schlüsse im Ermittlungsverfahren
von eigenen Richtern, den Haft- und
Rechtsschutzrichtern, getroffen wer-
den. Diese sind bereits jetzt für die
Verhängung der Untersuchungshaft
und die Bewilligung anderer heikler
staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen, wie etwa die Be-
willigung von Telefonüberwachun-
gen oder von Hausdurchsuchungen,
zuständig. Auch die Höchstdauer von
Ermittlungsverfahren wird von
diesen Richtern kontrolliert.

Die Wirksamkeit der Kontrolle
der staatsanwaltschaftlichen Tätig-
keit durch die Haft- und Rechts-
schutzrichter wird aber bereits jetzt
wiederholt aus mehreren Gründen
angezweifelt. Offensichtlich gibt es
ein weitverbreitetes Kapazitätspro-
blem. Richter können nur dann kon-

trollieren, wenn sie auch die dafür
notwendige Zeit, Erfahrung und das
entsprechende Selbstverständnis da-
für haben. 

Die Tätigkeit als Haft- und Rechts-
schutzrichter scheint aber offenbar
nicht sonderlich attraktiv zu sein. In
der Praxis sind sehr oft am Anfang
ihrer beruflichen Laufbahn stehende
Richter als Haft- und Rechtsschutz-
richter anzutreffen, welche gerade in
umfangreichen Wirtschaftsstrafsa-
chen die Arbeit von bereits viele
Jahre ermittelnden Staatsanwälten
prüfen müssen. 

Penible U-Haft-Prüfung

Außerdem binden andere Tätig-
keiten bereits jetzt massiv die Kapazi-
täten der Haft- und Rechtsschutz-
richter, allen voran die Verhängung
von Untersuchungshaft sowie deren
allfällige Verlängerung. Werden Haft-
fristen nicht eingehalten, die dabei
sogar in Minuten bemessen werden,
können für die zuständigen Richter
immerhin strafrechtliche Konse-
quenzen drohen, weil bei einer Zeit-
überschreitung das Recht auf Frei-
heit der Untersuchungshäftlinge ver-
letzt wurde. Dementsprechend pe-
nibel und damit ressourcen-
beanspruchend wird richterlich
kontrolliert.

Aus Sicht der also ohnehin mit
zahlreichen Akten und anderen Maß-
nahmen bereits stark ausgelasteten
Haft- und Rechtsschutzrichter wird
daher die zusätzliche Aufgabe, nun-
mehr auch die Beschlagnahme von
Mobiltelefonen zu kontrollieren, nur
mit sehr begrenztem Arbeitsauf-
wand bewältigbar sein. Bereits jetzt
kritisieren viele Verteidiger – wohl zu
Recht – die bestehende Praxis, wo-
nach sehr viele Haft- und Rechts-
schutzrichter staatsanwaltschaft-
liche Anordnungen mittels Stempels
bestätigen, also ohne eine eigene
richterliche Begründung anzugeben.
Dadurch kann leider der sehr be-
denkliche Eindruck entstehen, das
bewilligende Gericht hätte über die
staatsanwaltschaftliche Begründung
nicht ausreichend kritisch nachge-
dacht.

Eine Erweiterung der Zuständig-
keiten der HR-Richter um die Bewil-
ligung der Beschlagnahme von Mo-
biltelefonen wird daher die Arbeits-
weise und Prüfmöglichkeiten der
kontrollierenden Gerichte nicht er-
weitern, sondern zuerst für mehr Ar-
beitsaufwand bei gleichbleibenden
Kapazitäten sorgen. In Konsequenz
wird also weniger Zeit als bisher für
die Prüfung jeder einzelnen staatsan-
waltschaftlichen Maßnahme zur Ver-

fügung stehen als vorher. Auch wenn
jede Beschlagnahme von Datenträ-
gern und Daten hinkünftig stets
vorab gerichtlich bewilligt werden
muss, wird die richterliche Prüfung
der staatsanwaltschaftlichen Be-
schlagnahmeanträge aufgrund der
eingeschränkten richterlichen Kapa-
zitäten in der Regel nicht sonderlich
intensiv ausfallen.

Weiters ändert ein künftig vorge-
schaltetes Bewilligungssystem noch
nicht die derzeit als sehr weit angese-
hene Zulässigkeit von Sicherstel-
lungen. Als ausufernd empfundene
Sicherstellungen und Auswertungen
von Daten waren und sind häufig Ge-
genstand der nachprüfenden richter-
lichen Kontrolle. In der wohl über-
wiegenden Praxis werden sehr um-
fangreiche Datenauswertungen
durch die Ermittlungsbehörden, die
beispielsweise elektronische Daten
aus Zeiträumen gerichtlich bestä-
tigen, die mehrere Jahre vor und
nach der angeblichen Tat umfassen.
Der Entwurf geht auf diese Proble-
matik nicht konkret ein, sondern ver-
langt eine Umschreibung der Daten-
kategorien und Dateninhalte, die zu
beschlagnahmen sind, und in Bezug
auf welchen Zeitraum dies zu er-
folgen hat, durch das Gericht. Die
Notwendigkeit einer restriktiveren
Praxis lässt sich daraus wohl noch
nicht klar ableiten. 

Restriktionen im Gesetz fehlen

Solang den Gerichten keine eindeu-
tige gesetzgeberische Wertung mitge-
geben wird, wonach die bisherige
sehr großzügige Auswertungspraxis
aus gesetzgeberischer Sicht unver-
hältnismäßig ist, wird auch eine vo-
rauseilende richterliche Kontrolle im
Ergebnis, nämlich dem Umfang der
Datenauswertungen, nicht viel än-
dern.

Auch wenn der Entwurf daher
begrüßenswert ist und verfassungs-
gerichtlichen Vorgaben entsprechen
soll, wird das Kernproblem einer oft-
mals nur wenig wirksamen richterli-
cher Kontrolle – sowohl infolge von
Kapazitätsproblem als auch auf-
grund einer eher großzügigen An-
sicht, was noch verhältnismäßig ist –
leider nicht gelöst; vielleicht wird die
Wirksamkeit der richterlichen Kon-
trollleistungen im Gegenteil auf-
grund des zu erwartenden substan-
ziellen Mehraufwands bei unverän-
derten Kapazitäten sogar ge-
schwächt.

Univ.-Lekt. MMag. Dr. Andreas Pollak ist

Partner der Petsche-Demmel Pollak

Rechtsanwälte GmbH.

Gastkommentar. Kapazitätsprobleme und

das Fehlen strikterer inhaltlicher Vorgaben

für die Beschlagnahme von Datenträgern

drohen die Wirksamkeit von Kontrollen zu

beeinträchtigen.

Handyabnahme: 
Wieso die Reform 
den Rechtsschutz zu
schmälern droht

VON ANDREAS POLLAK

Events der Woche

R echtsanwältin und Wirtschafts-
mediatorin, Marie-Agnes Arlt,

wurde an der Universität für Wei-
terbildung Krems der Titel Hono-
rarprofessorin verliehen. Ihre Ver-
dienste wurden durch Leistungssti-
pendien, das Fulbright Stipendium
und den renommierten Walther
Kastner Preis gewürdigt. Als Leh-
rende an Universitäten wie der Uni-
versität für Weiterbildung Krems
und der Universität Wien prägt sie
die juristische Bildung. Ihr Wirken
erstreckt sich über die Bereiche
streitiges und außerstreitiges Ge-
sellschaftsrecht, M&A, Vorstands-
und Aufsichtsratsberatung und Al-
ternative Dispute Resolution.

M itte Juni fand im Palais Coburg
die Verleihung des petsche

pollak Awards statt, der von der
Wirtschaftskanzlei petsche pollak
für herausragende wissenschaftli-
che Arbeiten auf dem Gebiet des
Wirtschafts- und Unternehmens-
strafrechts vergeben wird. In die-

sem Jahr ging der mit 7500 Euro do-
tierte Preis an Jonas Divjak für sei-
ne Dissertation an der Universität
Wien und an Konrad Eichblatt für
seine Masterarbeit an der WU Wien.
Die feierliche Laudatio hielt dies-
mal Georg Kodek, Präsident des
Obersten Gerichtshofes.

D ie Euro 2024 inspirierte Verga-
berechtsprofi Martin Schiefer

und Fußballikone Herbert
Prohaska zur Video- und Podcast-
Reihe „Schiefer x Legende“. Im Sta-
dion der Wiener Austria bespre-
chen sie Themen, die Österreich be-
wegen: Fußball und . . . Vergabe-
recht! Was Letzteres mit dem
beliebtesten Ballsport der Welt zu
tun hat, kann man noch bis 14. 7.
unter anderem auf YouTube, Spoti-
fy und LinkedIn erfahren. 

A uch heuer lud LexisNexis wie-
der zum alljährlichen Sommer-

fest. In diesem Jahr stand die Ver-
anstaltung ganz im Zeichen der ra-
santen Entwicklungen im Bereich
der Generative Artificial Intelli-
gence und deren Auswirkungen auf
die Rechts-, Wirtschafts- und Steu-
erwelt. Susanne Mortimore, CEO
von LexisNexis Österreich, Andre-
as Geyrecker, Director Product,

und Kathrin Hagenauer, Director
Content, gaben einen kurzen Über-
blick über Pläne und Lösungen von
Lexis Nexis, bevor der Abend bei
Gesprächen und Musik weiterging.

Deal der Woche

E xperten von Schönherr haben
die B&C Gruppe beim Verkauf

von 15 Prozent der Lenzing AG an
die brasilianische Suzano S.A. und
bei der Bildung eines langfristigen
Aktionärssyndikats beraten.
Sascha Schulz (Partner) und
Christian Herbst (Partner) leiteten
das Team, dem auch Peter Feyl
(Partner), Christoph Haid (Partner)
und Beatrix Schima (Rechtsanwäl-
tin) angehörten.

Branchen-News aus der Welt des Rechts

Konrad Eichblatt und Jonas Divjak
freuen sich über den Award. [Studio Next]
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Herbert Prohaska und Martin Schiefer.
[Andreas Gabler]

Axel Anderl (Dorda) und Susanne
Mortimore. [Leadersnet/D. Mikkelsen]
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